
   Anlage 2 zu Vorlage 260/2024 
 

Feststellungsbeschluss 

 

Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat am 

20.02.2025 den Jahresabschluss der Kommunalen Servicebetriebe Tübingen für das Jahr 

2023 mit folgenden Werten fest: 

 

 

 

Euro 

1. Erfolgsrechnung  

1.1 Summe Erträge 28.820.316 

1.2 Summe Aufwendungen 28.330.600 

1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)1 489.716 

 nachrichtlich:  

 
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere 

Fehlbetragsabdeckung 
0 

 
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere 

Überschussabführung 
0 

2. Liquiditätsrechnung  

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit 5.800.931 

2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -1.756.185 

2.3 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 

(Saldo aus 2.1 und 2.2) 
4.044.746 

2.4 Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit -4.208.263 

2.5 
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 

Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)2 
-163.517 

2.6  
Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen 

und Auszahlungen 
0 

3. Bilanzsumme 88.096.376 

 
 

 

 

 

                                                                 
1 Betrag muss mit dem Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in der Bilanz auf der Passivseite übereinstimmen. 
2 Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde bzw . der Auszahlungen für 

Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen) 



 

Behandlung des Jahresergebnisses 
 

Der im Jahr 2023 im Bereich Friedhofswesen entstandene Jahresfehlbetrag in Höhe von 641.341,13 

Euro wird in Höhe von 499.859,25 Euro ausgeglichen und in Höhe von 141.481,88 Euro auf neue 

Rechnung 2024 vorgetragen. 

Der im Jahr 2023 entstandene Jahresüberschuss der übrigen Bereiche KST (Summe Überschuss 

Infrastruktur und Fuhrpark) in Höhe von 303.435,54 Euro wird in voller Höhe auf neue Rechnung 

2024 vorgetragen.  

Der Jahresfehlbetrag des Bereichs Abfallbeseitigung in Höhe von 240.532,86 Euro wird in voller Höhe 

ausgeglichen. 

Der Jahresüberschuss der Stadtentwässerung in Höhe von 1.068.155,51 Euro wird in voller Höhe 

vorgetragen. 

 

Tübingen, den 24.02.2025 

 

 

Boris Palmer 

(Oberbürgermeister) 

 


